
MUSTERVORLAGE
GEMEINDEVERTRAG FÜR DIE SCHUTZANLAGEN DES

KooRDTNTERTEN sANtrÄrsoleNSTES tM KANToN AARcAU

Gemeindevertrag über den Unterhalt und Betrieb der ge-
schützten Sanitätsstelle der "Bevölkerungsschutz- und Zivil-
schutzregion ... und tt

Die Einwohnergemeinden .. .... vereinbaren, gestützl auf SS 72 und 73
des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) vom 19. Dezember 1978, fol-
gendes:

Zweck

A. Allgemeines
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' D¡eser Gemeindevertrag regelt die Beteiligung der eingangs er-
wähnten Einwohnergemeinden an der gemeinsamen geschützten
Sanitätsstelle in. ....... und die Finanzierung der lnvestitions-
und Betriebskosten.

' Die Verantwortung für die geschützte Sanitätshilfsstelle
obliegt der Standortgemeinde

t Sämtliche Amts- und Funktionsbezeichnungen beziehen sich auf
beide Geschlechter.
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1 Als Grundlage des Gemeindevertrages gilt das Bundesgesetz über
den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (BZG) vom 4. Oktober
2002, die Verordnung über den Zivilschutz (ZSV) vom 5. Dezember
2003, das Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz
im Kanton Aargau (BZG-AG) vom 4. Juli 2006 sowie die Verord-
nung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton
Aargau (BZV-AG) vom 22. November 2006.

' Der Vertrag bezieht sich im Weiteren auf das Dispositiv für die
Schutzanlagen des koordinierten Sanitätsdienstes im Kanton Aar-
gau vom 17 . Juli 2008.

Grundlagen



Anlagen

Weiterven¡vendung

Haftung

B. Eigentumssituation
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I Die geschützte Sanitätsstelle steht im Eigentum der jeweiligen
Standortgemeinde.

' Die Weitervenryendung nicht mehr benötigten Anlagen muss
mit der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz und dem Bundes-
amt für Bevölkerungsschutz geregelt werden.

3 Für Verbindlichkeiten, die aus dem Betrieb der geschützten Sani-
tätsstelle entstehen, haftet die Standortgemeinde. Bei Schadenfäl-
len bleibt der Rückgriff auf die Verursacher vorbehalten.

Baurecht

Eigentum

Haftung

Va ri a nte b e i Vo rl i eg e n ei n es B a u rec htsv e ñrages :
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' Die geschützte SanrÏäfssfette in . ..... /sf gemäss öffentticher
Urkunde vom . ...... im Baurecht zu Gunsten der Ein-
wohnergemeinde auf Grundeigentum der

....... ersfellt worden. lm Baurechtsveñrag ist die ge-
schützte Sanrïäfssfelle als Nebenzweck enuähnL Für die geschützte
SanrTäfssfe lle ist eine Fläche von ...... m2 beansprucht, für welchen
Anteil die geschützte Sanitäfssfe//e den Baurechtszins zu erbringen
hat. Zurzeit liegt dem Baurechtszins ein Quadratmeterpreis von
...... Franken zugrunde. Die Anpassung des Baurechtszinses er-
folgt alle zehn Jahre nach Rechtskraft des Verirages.
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1 lm externen Verhältnis (Grundbuch) ist einzig die Einwohnerge-
meinde ... a/s Berechtigte des se/bsfändigen und dauernden
Baurechts für die der Gemeinde ..... .. und
die geschützte Sanitäfssfe//e (gemeinsame Schutzanlage) eingetra-
gen.

' lm internen Verhältnis unter den eingangs erwähnten Einwohner-
gemeinden ergibt sich die Anteilsberechtigung an der geschützten
SanÍäfssfelle, den Einrichtungen, dem Baurechtszins und den Be-
triebskosten aus der Bevölkerungssfafrstik des Kantons Aargau je-
weils per 31.12. des Vorjahres.

s Für Verbindtichkeiten, die aus dem Betrieb der geschützten Sani-
fäfssfe//e entstehen, haftet die Standoftgemeinde. Bei Schadenfâl-
len bleibt der Rückgriff auf die Verursacher vorbehalten.



Erstellung

Verantwortlichkeiten

lnventar

C. BAU, BETRIEB UND UNTERHALT
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Die Standortgemeinde ...... hat nach den einschlägigen Vor-
schriften von Bund und Kanton die geschützte Sanitätsstelle mit .....
Patientenbetten erstellt.

s6
1 Organisation, technischer Betrieb und Verantwortung für die ge-
schützte Sanitätsstelle obliegen der Standortgemeinde

2 Betrieb und Unterhalt der geschützten Sanitätsstelle erfolgen
durch die Zivilschutzorganisationen der Vedragsgemeinden gemäss
den Vorgaben von Bund und Kanton. Sie können bei Bedarf Fach-
personal der auf der geschützten Sanitätsstelle basierenden Zivil-
schutzorganisationen anfordern.

3 Die Standortgemeinde garantieft den übrigen Vertragsgemeinden
das Benützungsrecht. Die Zivilschutzorganisationen der Standort-
gemeinden sind für die Bereitstellung der Schutzanlage verantwort-
lich.

4 Die Benützungsrechte und die Betriebsbedingungen werden in
einem Reglement, welches von der Zivilschutzorganisation der
StandoÉgemeinde erstellt wird, festgelegt.

s Die Federführung für die Erstellung, Erneuerung und Anpassun-
gen bei den Einrichtungen obliegt dem Gemeinderat der Standort-
gemeinde. Entsprechende Projekte sind den Vertragsgemeinden
rechtzeitig zur Genehmigung durch das jeweils zuständige Gemein-
deorgan vorzulegen.

D. MATERIAL
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Sämtl iches an lagebezogenes Material ist zu i nventarisieren. Zusätz-
liches Material ist gemeinsam im Rahmen des Voranschlages zu
beschaffen.

E. FINANZIELLES
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An die Erstellung, Erneuerung und Anpassung leisten die Verlrags-
gemeinden lnvestitionsbeiträge (Vorfinanzierung) im Verhältnis der
Einwohnerzahlen.

lnvestitionen


